


„Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich gemäß § 7ff Informationsfreiheitsgesetz (IFG) die Erteilung folgender 
Information:

Bericht der Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten, Zahl 2025-
0.832.726, betreffend Verfahren gemäß Art. IV § 2 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl 
und der Republik Österreich vom 5. Juli 1933.

Für den Fall einer Informationsverweigerung beantrage ich hiermit einen Bescheid gemäß § 11 
IFG.

Mit freundlichen Grüßen
Erwin Ernst Steinhammer“

„Sehr geehrter Herr Steinhammer, 
zu Ihrem Informationsbegehren vom 21. Oktober 2025 betreffend „Ministerratsbericht 
bezüglich der Ernennung des Wiener Erzbischofs [#3961]“ dürfen wir Ihnen gemäß § 8 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) für den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) wie folgt mitteilen: 

Art. IV § 2 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich (BGBl. II 
Nr. 2/1934) sieht vor, dass „bevor an die Ernennung eines residierenden Erzbischofs … 
geschritten wird, … der Heilige Stuhl den Namen des in Aussicht Genommenen … der 
österreichischen Bundesregierung mitteilt, um zu erfahren, ob sie Gründe allgemein politischer 
Natur gegen die Ernennung geltend zu machen hat“. 

Dieses Verfahren wird als streng vertraulich bezeichnet und unterliegt daher der 
Geheimhaltung nach § 6 Abs. 1 Ziffer 1 IFG („zwingende integrations- oder außenpolitische 
Gründe“) sowie § 6 Abs. 1 Ziffer 5 IFG („im Interesse der unbeeinträchtigten Vorbereitung einer 
Entscheidung“ - wobei eine Geheimhaltung auch nach getroffener Entscheidung zum Schutz 
künftiger Entscheidungsfindung notwendig sein kann). 

Im Einklang mit den Bestimmungen des Konkordats wurde die Ernennung von Josef Grünwidl 
zum Wiener Erzbischof vom Heiligen Stuhl öffentlich gemacht.“ […]



„
Bundesverwaltung […] betrauten Organen das Recht auf Zugang zu Informationen. Dies gilt 

anderen erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.“

–

„Dieses Bundesgesetz regelt die Veröffentlichung von Informationen von allgemeinem 

Gemeindeverbände, […]“
„

dienende Aufzeichnung im Wirkungsbereich eines Organs […] 

 

[…]



die Nichtgewährung des Zugangs mitzuteilen. […]

Einlangen dieses Antrages ein Bescheid zu erlassen.“



kann. […]

Besorgung von Geschäften der Bundesverwaltung […] betrauten Organen das Recht auf 



stellt eine Information im Sinne des IFG „jede amtlichen oder unternehmerischen Zwecken 
nung im Wirkungsbereich eines Organs […] unabhängig von der Form, in 

der sie vorhanden und verfügbar ist“, dar.



und der Republik Österreich (in der Folge „Ministerratsvortrag“ genannt). 

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 leg. cit. zufolge sind Informationen nicht zur Veröffentlichung bestimmt 
und auch nicht auf Antrag zugänglich zu machen, soweit und solange dies aus zwingenden 
integrations- oder außenpolitischen Gründen, insbesondere […] zur Einhaltung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen […] erforderlich und verhältnismäßig und gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist.

Geheimhaltungsverpflichtungen im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1 IFG können sich laut dem Bericht 
des Verfassungsausschusses des Parlaments, AB 2420 BlgNr 27. GP 13, aus zwingenden 
außenpolitischen Gründen (etwa zur Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen) ergeben. 

Völkerrechtliche Verpflichtungen ergeben sich aus dem Konkordat – einer Übereinkunft 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich. 

Erzbischofs […] geschritten wird, […] der Heilige Stuhl 
Genommenen […] 



„[…] Das bezügliche Verfahren wird ein
bis zur Ernennung die gewählte Person geheimgehalten wird.“

---

Der Geheimhaltungstatbestand der „unbeeinträchtigten Vorbereitung einer Entscheidung“ 
soll verhindern, dass äußere Einflüsse auf die Entscheidungsfindung einwirken (Miernicki, IFG 

§ 6 K21; Schneider, IFG [2025] § 6 Rz 19);

Im Regelfall wird das Interesse an einer Geheimhaltung mit der Erlassung der Entscheidung 
wegfallen bzw. schwinden, je länger sich der Entscheidungsprozess hinzieht. Eine 
Geheimhaltung dieser Informationen kann jedoch auch nachdem die Entscheidung getroffen 



wurde, noch notwendig sein, wenn nämlich ansonsten der Schutz umgangen oder die künftige 
Entscheidungsfindung beeinträchtigt werden würde (Schneider, IFG [2025], S 144; AB 2420 
Blg Nr 27.

– –
–

Dabei reicht die bloße Möglichkeit 
der Beeinträchtigung aus (Schneider, IFG [2025], § 6 Rz 19). 

„ “
„ “
„ “

Rolle als „ “. 

aufgrund der „ “



III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann gemäß § 11 Abs. 2 IFG iVm § 7 ff 
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 idgF, das Rechtsmittel der 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich 
innerhalb von vier Wochen ab Zustellung dieses Bescheids beim Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten einzubringen. 

Die Beschwerde hat gemäß § 9 Abs. 1 VwGVG zu enthalten:




